
Kapitel 4

Inklusive Kinder- und Jugendhilfe

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften für die inklusive Kinder- und Jugendhilfe

§ 46

Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe

(1) Inklusion im Sinne dieses Gesetzes ist die wirksame und gleichberechtigte Teilhabe in
allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie geht von der Vielfalt der Menschen aus,
ohne einstellungs- und umweltbedingte Barrieren, die sie an einer gleichberechtigten
Teilhabe im Sinne des Satzes 1 hindern können und zu einer Benachteiligung führen.

(2) Alle Entscheidungen aller Beteiligter in der Kinder- und Jugendhilfe sind darauf
auszurichten, dass alle jungen Menschen und ihre Familien gleichen Zugang zu den
Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe erhalten.

§ 47

Bündelung der funktionalen Zuständigkeit für junge Menschen mit Behinderungen

und drohenden Behinderungen im Jugendamt

(1) Das Jugendamt kann auf Antrag der Hauptverwaltungsbeamten nach vorheriger
Anhörung des Jugendhilfeausschusses und der jeweiligen für die Belange von Menschen
mit Behinderung beauftragten Personen durch Beschluss des Kreistages, bei den kreisfreien
Städten der Stadtverordnetenversammlung funktional für alle Eingliederungsleistungen für
junge Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung zuständig erklärt werden.
Zuständigkeitsbündelungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommen wurden,
können ohne erneute Beschlussfassung fortgeführt werden.

(2) Für die Gewährung von Eingliederungsleistungen finden bei einer funktionalen
Zuständigkeitsübernahme nach Absatz 1 die Vorschriften des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch und des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
Anwendung, soweit es sich nicht um junge Menschen mit einer seelischen Behinderung
oder einer drohenden seelischen Behinderung handelt, die Eingliederungshilfe nach § 35a
des Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten.

(3) Die Rechtsaufsicht über das Jugendamt übt das für Soziales zuständige Ministerium aus,
soweit das für Soziales zuständige Ministerium Aufgaben gemäß der Absätze 1 und 2
wahrnimmt. Die Finanzierung der Aufgaben richtet sich nach dem Gesetz zur Ausführung
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.



(4) Leistungsberechtigte Personen, die in den Anwendungsbereich der Absätze 1 und 2
fallen, können sich in Streitfällen an die vom Land Brandenburg nach dem Gesetz zur
Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch eingerichteten Clearingstelle wenden.

§ 48

Unterstützung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und der überörtliche Träger der
Jugendhilfe sind im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten verpflichtet, die anderen Träger
der Jugendhilfe zu unterstützen, ihre Angebote so auszugestalten, dass sie für junge
Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung zugänglich sind und genutzt
werden können. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanziert der
überörtliche Träger der Jugendhilfe Fachstellen Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe.

(2) Umfang und Inhalt der Ansprüche auf Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und
in der Kindertagespflege gemäß der §§ 22 bis 26 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
richten sich nach dem Kindertagesstättengesetz. Sie umfassen den Anspruch auf eine
inklusive Förderung.

(3) Die pädagogische Arbeit mit jungen Menschen ist inklusiv auszugestalten. Pädagogische
Konzepte müssen Aussagen zur Inklusion enthalten. Träger der freien Jugendhilfe sollen
Angebote von Beginn an inklusiv gestalten.

§ 49*

Außerschulische Betreuung; Mehrbelastungsausgleich

(1) Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung oder drohenden Behinderung haben einen
Anspruch auf soziale Teilhabe und Teilhabe an Bildung. Dieser Anspruch wird in der
Kindertagesbetreuung verwirklicht. Ab der siebten Jahrgangsstufe ist dieser Anspruch von dem
zuständigen Träger der Eingliederungshilfe zu erfüllen. Der Umfang des Anspruchs richtet sich ab der
siebten Jahrgangsstufe nach der Regelung zur Förderung von Kindern in den fünften und sechsten
Schuljahrgangsstufen in der Kindertagesbetreuung. Der Anspruch ist in Einrichtungen der
Eingliederungshilfe zu erfüllen oder kann in Einrichtungen der Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit
oder in Schulen erfüllt werden, soweit keine anderen gesetzlichen Regelungen bestehen. Die
Regelungen der §§ 137 und 140 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch finden Anwendung.

(2) Vor den Entscheidungen über den Umfang des Anspruchs gemäß Absatz 1 Satz 1 sind Kinder
und Jugendliche zu beteiligen.

(3) Kinder, Jugendliche und deren Familien haben zur Durchsetzung des Anspruchs nach Absatz 1
das Recht, sich an die Beratungsstellen nach den §§ 8 und 9 und die Ombudsstellen nach den §§ 42
bis 45 zu wenden.

(4) Das Land gleicht den nach Absatz 1 zuständigen Stellen die Mehrbelastungen aus, die sich durch
die außerschulische Betreuung nach Absatz 1 ergeben und nicht vom Land als
Eingliederungsmaßnahme nach dem Eingliederungshilferecht mit zu finanzieren wären. Es sind die
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konkret nachgewiesenen angemessenen Mehrbelastungen unter entsprechender Anwendung von §
79a Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu erstatten

§ 50

Befassung zum Stand der Inklusion

(1) Einmal jährlich sollen sich der Landes- Kinder- und Jugendausschuss und die
Jugendhilfeausschüsse mit dem Stand der Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe befassen. Dabei
soll insbesondere erörtert werden, welche Maßnahmen zur Fortbildung im Bereich der Inklusion der in
der Jugendhilfe tätigen Fachkräfte ergriffen wurden und welcher Bedarf besteht. Die jeweiligen
beauftragten Personen für die Belange von Menschen mit Behinderung sind anzuhören.

(2) Fachkräfte in den Jugendämtern, insbesondere im Allgemeinen Sozialen Dienst und in stationären
und teilstationären Einrichtungen, sind verpflichtet, sich im Themenbereich inklusive Jugendhilfe
fortzubilden. Der überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt Fortbildungsangebote über das
Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg zur Verfügung.

§ 51

Begleitung von minderjährigen Leistungsberechtigten mit Behinderung oder

einer drohenden Behinderung; Mehrbelastungsausgleich

(1) Für eine Begleitung von minderjährigen Leistungsberechtigten mit Behinderung oder mit
drohender Behinderung nach § 10a Absatz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch im
Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig.

(2) Das Land gleicht die Mehrbelastungen des örtlichen Trägers für die Begleitung nach Absatz 1 aus.
Es sind die konkret nachgewiesenen angemessenen Mehrbelastungen unter Beachtung von § 79a
Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch auszugleichen.

Abschnitt 2

Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen

§ 52

Zuständigkeiten der Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen

(1) Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen unterstützen im Sinne von § 10b des Achten Buches
Sozialgesetzbuch junge Menschen und deren Familien, die Ansprüche nach dem Achten und
Neunten Buch Sozialgesetzbuch haben können, auf ihren Wunsch hin durch Beratungen,
Unterstützung und Begleitung, bei der Antragstellung sowie Verfolgung und Wahrnehmung von
Leistungen der Eingliederungshilfe. Die Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen haben darüber
hinaus die Aufgabe, das Jugendamt in der Vermittlung von Expertise auf die ab dem 1. Januar 2028
vorgesehene Übernahme der Gesamtzuständigkeit für die Eingliederungshilfe für alle jungen
Menschen mit Behinderung und drohender Behinderung zu unterstützen.



(2) Die Aufgaben der Verfahrenslotsinnen und der Verfahrenslotsen sind so zu organisieren, dass sie
unabhängig vom § 10b Absatz 1 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch wahrgenommen
werden können. Jede Verfahrenslotsin und jeder Verfahrenslotse ist sowohl für die Beratung,
Begleitung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten als auch für die Beratung und
Unterstützung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zuständig.

(3) Die Anspruchsberechtigten sollen im Rahmen der Beratungen auf die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen hingewiesen werden. Auf Wunsch
der Betroffenen soll ein entsprechender Erstkontakt vermittelt werden. Junge Menschen und deren
Familien können sich auch direkt an die Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen wenden.

(4) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen auf die Tätigkeit der Verfahrenslotsinnen
und Verfahrenslotsen öffentlich zugänglich hinweisen.

§ 53

Berichterstattung

(1) Die Berichterstattung gemäß § 10b Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt
gegenüber dem Jugendhilfeausschuss.

(2) Die Form der Berichterstattung kann in der Satzung des Jugendamtes geregelt werden. Mehrere
Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen stimmen untereinander ab, wie und von wem die
Berichterstattung gemäß Absatz 1 erfolgt.

§ 54

Qualifikationsanforderungen

(1) Die Tätigkeit als Verfahrenslotsin oder Verfahrenslotse erfordert gemäß § 72 Absatz 1 Satz 2 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch eine entsprechende Zusatzqualifikation. Als Verfahrenslotsin oder
Verfahrenslotse sollen Fachkräfte mit einem Bachelorabschluss oder einem vergleichbaren Abschluss
eingesetzt werden. Alternativ kommen auch Personen für die Aufgabe in Betracht, die über
umfangreiche Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe verfügen.

(2) Jede Verfahrenslotsin und jeder Verfahrenslotse soll regelmäßig Qualifizierungsmaßnahmen
absolvieren.

§ 55

Mehrbelastungsausgleich für die Einrichtung von Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen

Das Land gleicht den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die Mehrbelastungen aus, die sie
durch die Bereitstellung von angemessen qualifizierten Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen
haben. Es sind die konkret nachgewiesenen angemessenen Mehrbelastungen unter Beachtung von §
79a Satz 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zu erstatten.




